
 

Stand: Oktober 2023 

Merkblatt für Verpflichtungserklärungen (Besuchseinladungen) 

 
Bei der Abgabe einer Verpflichtungserklärung, berücksichtigen Sie bitte folgende Hinweise: 
 
 Das blaue Formular ist eine Ausfüllhilfe. Die eigentliche Verpflichtungserklärung wird spä-

ter in der Ausländerstelle erstellt. Füllen Sie Ihr Formular daher gut leserlich in Druckbuch-
staben aus. So helfen Sie mit, Übertragungsfehler zu vermeiden. 
 

 Bitte reichen Sie die folgenden Unterlagen als pdf per E-Mail oder in Kopie per Post ein. 
Geben Sie auch gerne Ihre E-Mail-Adresse an. Die Mitarbeiter der Ausländerbehörde mel-
den sich dann bei Ihnen bzgl. der weiteren Vorgehensweise 

  
 

 Die letzten drei (3) Einkommensnachweise (z.B. Gehaltsabrechnung oder Kontoaus-
zug) oder Nachweise der selbständigen Tätigkeit (z.B. geprüfte und aktuelle  Be-
triebswirtschaftliche Auswertung (BWA) und aktueller Steuerbescheid des Finanzam-
tes), 

 Nachweis über die Wohnungsgröße (z.B. Mietvertrag, Kaufvertrag, Grundsteuerbe-
scheid, Darlehenszahlungen, Versicherungspolice), 

 gültigen Personalausweis oder Reisepass, 

 Verwaltungsgebühr in Höhe von derzeit 29,00 €. 

 Evtl. ist eine Sicherheitsleistung (Kaution) zu hinterlegen. Die Höhe der Kaution wird 
durch die Ausländerbehörde bestimmt, im Regelfall 2.500 EUR je erw. Person. 

 

 
 
  



 

Stand: Oktober 2023 

Erklärung (Inhalt und Belehrung)  
des Verpflichtungsgebers gegenüber der Ausländerbehörde der Stadt Gütersloh zur Abgabe 
einer Verpflichtungserklärung nach § 68 Aufenthaltsgesetz 
 
 

Datum 

 
 Nr. 

 

 
 
1. Inhalt und Umfang der Erklärung 
Die Verpflichtung umfasst die Erstattung sämtlicher öffentlicher Mittel, die für den Lebensunterhalt ein-
schließlich der Versorgung mit Wohnraum sowie der Versorgung im Krankheitsfall und bei Pflegebe-
dürftigkeit aufgewendet werden, z. B. Kosten für Ernährung, Bekleidung, Wohnraum (privat oder im 
Hotel) sowie Kosten für Arzt, Medikamente, Krankenhaus, Pflegeheim oder sonstige medizinisch not-
wendige Behandlungen. Dies gilt auch, soweit die Aufwendungen auf einem gesetzlichen Anspruch 
beruhen, im Gegensatz zu Aufwendungen, die auf einer Beitragsleistung beruhen. Aus den genannten 
Gründen empfiehlt sich der Abschluss einer Krankenversicherung.  
Der Verpflichtungsgeber hat im Krankheitsfall auch für die Kosten aufzukommen, die nicht von einer 
Krankenkasse übernommen werden bzw. die über der Versicherungssumme der Krankenversicherung 
liegen. Die Verpflichtung umfasst auch die Kosten einer möglichen zwangsweisen Durchsetzung der 
Ausreiseverpflichtung nach §§ 66, 67 AufenthG. Derartige Abschiebungskosten sind z. B. Reisekosten 
(Flugticket und/oder sonstige Transportkosten), evtl. Kosten einer Sicherheitsbegleitung sowie Kosten 
der Abschiebungshaft. Die Verpflichtungserklärung erlischt vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren 
ab Einreise des Ausländers nicht durch Erteilung eines Aufenthaltstitels nach Kapitel 2 Abschnitt 5 des 
Aufenthaltsgesetzes oder durch Anerkennung nach § 3 oder § 4 des Asylgesetzes. 
 
 
2. Vollstreckbarkeit 
Die aufgewendeten öffentlichen Mittel können im Wege der Vollstreckung zwangsweise beigetrieben 
werden. Der Erstattungsanspruch gegenüber dem Verpflichtenden steht der Behörde zu, die entspre-
chende öffentliche Mittel für den Ausländer aufgewendet hat (§ 68 Abs. 2 S. 3 AufenthG). 
 
 
3. Freiwilligkeit der Angaben und Datenspeicherung 
Alle von mir gemachten Angaben und Nachweise beruhen auf Freiwilligkeit. Mir ist bewusst, dass eine 
Verpflichtungserklärung unbeachtlich ist, wenn aufgrund fehlender Angaben die Bonität nicht geprüft 
werden kann. 
 
 
4. Belehrung und Bestätigung 
Ich wurde belehrt, dass unrichtige und unvollständige Angaben strafbar sein können (z. B. bei vorsätz-
lichen, unrichtigen oder unvollständigen Angaben, vgl. § 95 AufenthG – Freiheitsstrafe bis zu drei Jah-
ren oder Geldstrafe). Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten nach § 69 Abs. 2 Nr. 2h AufenthV 
gespeichert werden. Ich wurde darauf hingewiesen, dass eine Ablichtung der Verpflichtungserklärung 
bei der Auslandsvertretung abzugeben ist und somit vor Antragstellung eine Kopie gefertigt werden 
sollte.  
 
Den Inhalt dieser Belehrung habe ich verstanden Ich bestätige, vor Abgabe der Verpflichtungserklärung 
auf die Punkte 1 bis 3 ausdrücklich hingewiesen worden zu sein. Ich, der Unterzeichnende, verpflichte 
mich gegenüber der Ausländerbehörde / Auslandsvertretung für meinen ausländischen Gast/meine 
ausländischen Gäste für die Dauer von fünf (5) Jahren vom Beginn der Einreise in die Bundesrepublik 

Deutschland bis zur Beendigung des Aufenthalts, die Kosten für den Lebensunterhalt sowie die Ausrei-
sekosten zu tragen des/r Ausländer/s. Ich bestätige, zu der Verpflichtung aufgrund meiner wirtschaftli-
chen Verhältnisse in der Lage zu sein. 
 
 

Ort, Datum 

Gütersloh,  
 Unterschrift des/r Verpflichtenden 

 


